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Hintergrundinformationen zum Raumordnungsverfahren für die 
 380-kV-Höchstspannungsleitung Gütersloh – Wehrendorf, Abschnitt 
Melle (Pkt. Königsholz, Landesgrenze Niedersachsen/Nordrhein-West-
falen) – Umspannanlage Osnabrück/Lüstringen der Amprion GmbH 
 

Rechtlicher Rahmen 

Im Raumordnungsverfahren waren die Rahmenvorgaben des Energieleitungsausbaugesetzes 

(EnLAG) und aus dem Netzentwicklungsplan der Bundesnetzagentur zu beachten. Hier wurden 

der Leitungsbedarf und die Netzverknüpfungspunkte rechtlich verbindlich festgelegt.  

Weiterhin sind im EnLAG auf Bundesebene sowie im Landes-Raumordnungsprogramm die 

Möglichkeiten der Teilerdverkabelung geregelt. Für die Übertragungsnetzbetreiber und die nie-

dersächsischen Behörden gibt es keine Möglichkeit, von diesen Rahmenvorgaben abzuwei-

chen. 

 

Verfahrensablauf 

Das Raumordnungsverfahren wurde bereits am 10.09.2014 mit einer Beteiligung von Kommu-

nen, Behörden, Verbänden und der Öffentlichkeit eingeleitet. Seinerzeit war auf Basis der da-

maligen Rechtslage eine durchgehende Freileitung Gegenstand der Planung.  

 

Mit der Änderung des EnLAG vom 21.12.2015 wurde für diese Leitung als Pilotvorhaben die 

Möglichkeit einer Teilerdverkabelung eröffnet. Eine Teilerdverkabelung ist demnach bei Annä-

herungen an Wohngebäude, aus naturschutzrechtlichen Gründen und bei Querungen von Bun-

deswasserstraßen möglich.  

Auf dieser Basis hat Amprion die Antragsunterlagen für das Raumordnungsverfahren überarbei-

tet. Mit diesen Dokumenten wurde am 26.03.2018 ein erneutes Beteiligungsverfahren eingelei-

tet. 

Im Anschluss an das schriftliche Beteiligungsverfahren wurde am 05.09.2018 zu den eingegan-

genen Stellungnahmen ein Erörterungstermin durchgeführt. 

 

Infolge des durchgeführten Beteiligungsverfahrens und des Erörterungstermins wurden die An-

tragsunterlagen hinsichtlich von zwei alternativen Trassierungen (Korridore 2 und 3) im Über-

gangsbereich Stadt und Landkreis Osnabrück ergänzt. Hintergrund dieser Ergänzung war die 
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Erkenntnis, dass bei der von Amprion ursprünglich favorisierten Leitungsführung im Bereich 

Sandforter Berg (Korridor 1, Stadt Osnabrück) weder eine Freileitung noch eine Teilerdverkabe-

lung genehmigungsfähig ist. Zu diesen ergänzenden Unterlagen wurde am 01.02.2019 das Be-

teiligungsverfahren eingeleitet und am 21.08.2019 ein zweiter Erörterungstermin durchgeführt. 

 

Weiteres Verfahren 

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bearbeitet das Vorhaben 

nun weiter. Im Planfeststellungsverfahren erfolgt auf Basis von weiteren detaillierten Planungen 

die Genehmigung. An diesem Prozess beteiligen sich wieder Kommunen, Behörden, Verbände 

und die Öffentlichkeit. Erst nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens (Planfeststellungs-

beschluss) kann das Vorhaben realisiert werden. Die Ergebnisse der nun vorliegenden landes-

planerischen Feststellung berücksichtigt die Landesbehörde bei ihrem Verfahren. 

 


